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Satzung des Sportvereins Voran Brögbern 

 

§ 1    Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der im Jahre 1922 gegründete Verein führt den Namen Sportverein Voran Brögbern e.V. 
und hat seinen Sitz in Lingen, Ortsteil Brögbern. 

2. Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Osnabrück unter der  
Nr. VR 100081 eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 

1. Der Verein bezweckt, den Mitgliedern die Ausübung von Sport jeder Art zu ermöglichen 

und die Entwicklung des Sports im Vereinsgebiet zu fördern.  

2. Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

3. Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich 

wahr. 

4. Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen und die  

Integration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt die Gleichstellung 

der Geschlechter. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des  

Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung, und zwar durch die Förde-

rung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports.  

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet  

werden. 

4. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Gliederung 

1. Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, in der Haus-
haltsführung selbstständige/unselbstständige Abteilung gegründet werden. 

2. Jeder Abteilung stehen ein oder mehrere Abteilungsleiterinnen/Abteilungsleiter vor, die 
alle mit der Sportart zusammenhängende Fragen auf der Grundlage dieser Satzung und 
der Beschlüsse der Mitgliederversammlung bzw. des Vorstandes regeln. 

3. Jedes Mitglied kann in mehreren Abteilungen Sport betreiben. 
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§ 5 Verbandsmitgliedschaften 

1. Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Niedersachen mit seinen Gliederungen 
und regelt im Einklang mit deren Satzungen seine Angelegenheiten selbstständig. 

§ 6 Vereinsmitgliedschaft 

1. Der Verein besteht aus: 

- aktiven Mitgliedern 

- passiven Mitgliedern 

- Ehrenmitgliedern 

2. Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die Angebote des Vereins/der Abteilung, der sie ange-
hören, im Rahmen der bestehenden Ordnungen nutzen können und/oder am Spiel- bzw. 
Wettkampfbetrieb teilnehmen können. 

3. Für passive Mitglieder steht die Förderung des Vereins oder bestimmter Vereinsabteilun-
gen im Vordergrund. Sie nutzen die sportlichen Angebote des Vereins nicht. 

4. Zu Ehrenmitgliedern können Mitglieder aufgrund langjähriger Verdienste oder außerge-
wöhnlicher Leistungen auf Vorschlag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung er-
nannt werden. Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Gesamtvorstandes per Be-
schluss mit einfacher Mehrheit der Mitgliederversammlung ernannt. Ihnen steht ein 
Stimmrecht in der Mitgliederversammlung zu. 

§ 7    Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftlichen Auf-
nahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der 
Unterschriften der gesetzlichen Vertreterinnen/Vertreter. Gegen eine Ablehnung des 
Aufnahmeantrages durch den Vorstand, die keiner Begründung bedarf, kann die Antrag-
stellerin/der Antragsteller die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet endgül-
tig. 

2. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmean-
trag an den Verein zu richten. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass 
sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftver-
fahren teilzunehmen. 

3. Mit der Abgabe des unterzeichneten Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die Vereins-
satzung und die Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an. 

4. Personen, die sich besonders um die Förderung des Sports innerhalb des Vereins ver-
dient gemacht haben, können auf Antrag des Vorstandes durch Beschluss der Jahres-
hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder haben diesel-
ben Rechte wie aktive und passive Mitglieder, sind jedoch vom Vereinsbeitrag befreit. 
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§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

2. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist nur zum 30.06. oder 31.12. 
des Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen zulässig. 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden. Gründe hierfür sind: 

- erhebliche Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen 

- Nichtzahlung von Beiträgen trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung 

- schwerer Verstoß gegen die Interessen des Vereins 

- grob unsportliches Verhalten 

4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Diese Entscheidung ist der/dem Be-
troffenen mittels Einschreiben nebst Begründung zuzustellen. Gegen diesen Beschluss 
hat die/der Betroffene das Recht, sich beim Ehrenrat innerhalb eines Monats zu be-
schweren, der endgültig entscheidet. Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft verfallen alle 
erworbenen Anrechte an den Verein, dagegen bleibt das ausscheidende Mitglied für alle 
Verpflichtungen haftbar. 

§ 9  Mitgliedsbeiträge und Beitragseinzug 

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von 
der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

2. Die Beiträge sind jährlich oder halbjährlich im Voraus durch Lastschrifteinzugsverfahren 
zu zahlen. Ausnahmen werden im Einzelfall vom Vorstand entschieden. 

3. Beitragsänderungen bedürfen der Genehmigung der Mitgliederversammlung. 

4. Die Mitglieder sind verpflichtet, Beiträge zu zahlen. Es können zusätzlich Aufnahmege-
bühren, Umlagen, Gebühren für besondere Leistungen des Vereins sowie abteilungs-
spezifische Beiträge erhoben werden. Darüber hinaus können Familienbeiträge festge-
setzt werden. Der Familienbeitrag umfasst die Beitragsverpflichtung einer Familie mit 
minderjährigen Kindern. Mitglieder werden mit Vollendung des 21. Lebensjahres als er-
wachsene Mitglieder beitragsmäßig veranlagt, unabhängig von Lehre oder Studium. 

5. Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen des Namens, der Bankverbindung, 
der Anschrift sowie der E-Mail-Adresse mitzuteilen. 

6. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, 
sind dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

7. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

§ 10 Rechte und Pflichten 

1. Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen. 
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2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des 
Vereins zu verhalten. Alle Mitglieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme und zur Ein-
haltung gemeinsamer Wertvorstellungen verpflichtet. 

3. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet.  

§ 11 Organe 

Die Organe des Vereins sind 

- der Vorstand 

- die Mitgliederversammlung 

- der Ehrenrat 

§ 12 Vorstand 

1. Der Hauptvorstand setzt sich zusammen aus: 

- der/dem 1. Vorsitzenden 

- der/dem 2. Vorsitzenden 

- der/dem 3. Vorsitzenden 

- der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer 

- der Kassenwartin/dem Kassenwart 

- der Schriftführerin/dem Schriftführer 

2. Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus: 

- dem Hauptvorstand 

- der Fußballobfrau/dem Fußballobmann Senioren 

- der Fußballobfrau/dem Fußballobmann Seniorinnen 

- den Jugendwartinnen/Jugendwarten Fußball 

- den Beisitzerinnen/Beisitzern 

3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: 

- die/der 1. Vorsitzende 

- die/der 2. Vorsitzende 

- die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer 

- die Kassenwartin/der Kassenwart 
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4. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der genannten vier Vor-
standsmitglieder gemeinsam vertreten. 

5. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der  
Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden/des Vor-
sitzenden, bei deren/dessen Abwesenheit ihrer/seiner Vertreterin bzw. ihres/seines Ver-
treters. Der Vorstand ordnet und überwacht die Tätigkeit der Abteilungen; er ist berech-
tigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Der Vorstand kann verbindliche 
Ordnungen erlassen. Über seine Tätigkeit hat der Vorstand der Mitgliederversammlung 
zu berichten. 

6. Der Mitgliederversammlung bleibt es vorbehalten, für bestimmte Aufgabenbereiche wei-
tere Mitglieder in den erweiterten Vorstand zu wählen. 

7. Die Vorstandssitzung leitet die/der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der/die 2. 
Vorsitzende. 

8. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

§ 13 Amtsdauer des Vorstands 

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. 

2. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

3. Die Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. 

4. Scheidet im Laufe des Jahres ein Vorstandmitglied vorzeitig aus, so bestimmen die übri-
gen Vorstandmitglieder die Vertretung. Auf der nächsten Mitgliederversammlung ist die 
Neuwahl vorzunehmen. 

5. Das Amt eines Vorstandsmitglieds erlischt durch Niederlegung, Abwahl oder Ausschluss 
aus dem Verein. 

6. Eine Abwahl eines Vorstandsmitgliedes ist mit einer Mehrheit von  ¾  der in der Mitglie-
derversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zulässig. 

§ 14 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt. 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Ver-
eins es erfordert oder wenn ¼ der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe 
beim Vorstand beantragt. 

§ 15 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung  

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 

- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

- Entgegennahme des Berichts der Kassenprüferin/des Kassenprüfers 



Vereinssatzung SV Voran Brögbern   

 
 

6 
 

- Entlastung und Wahl des Vorstands 

- Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers 

- Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit 

- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Ver-
eins 

- Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder und den Ausschluss von Mitglie-
dern in Berufungsfällen 

- Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

Der Ehrenrat besteht aus drei Ehrenmitgliedern. Der Ehrenrat wählt aus seiner Mitte die Vor-
sitzende/den Vorsitzenden und deren/dessen Stellvertreterinnen/Stellvertreter. Die Mitglieder 
des Ehrenrates dürfen nicht dem Vorstand angehören. 

§ 16 Einberufung von Mitgliederversammlungen 

1. Mindestens einmal im Jahr findet die ordentliche Mitgliederversammlung statt. Sie wird 
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in Textform unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

2. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und von den Mitgliedern ein-
gebracht werden. Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand schrift-
lich mit Begründung vorliegen. 

3. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversamm-
lung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages 
ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

4. Anträge auf Satzungsänderungen müssen unter Benennung des abzuändernden bzw. 
neu zu fassenden Paragraphen im genauen Wortlaut mit der Einladung zur Mitglieder-
versammlung mitgeteilt werden. 

§ 17 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

1. Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden des Vorstandes, bei de-
ren/dessen Verhinderung von ihrer/seiner Stellvertreterin bzw. ihrem/seinem Stellvertre-
ter geleitet. Ist keines dieser Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versamm-
lung die Leiterin/den Leiter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

2. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die An-
zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
Versammlungsleiterin/des Versammlungsleiters den Ausschlag. Stimmenthaltungen 
zählen nicht. Schriftliche Abstimmungen erfolgen nur, wenn 1/3 der anwesenden Mitglie-
der dies verlangt. Wahlen sind grundsätzlich per Handzeichen vorzunehmen. Steht nur 
eine Person zur Wahl, wird offen abgestimmt; es sei denn, auf Antrag wird die schriftli-
che Wahl beschlossen. 

3. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen  
beschlossen werden. 
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Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 

4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von 
der jeweiligen Versammlungsleiterin/vom jeweiligen Versammlungsleiter und der Proto-
kollführerin/dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

  Es soll folgende Feststellungen enthalten:  

- Ort und Zeit der Versammlung 

- die Versammlungsleiterin/den Versammlungsleiter 

- die Protokollführerin/den Protokollführer 

- die Zahl der erschienenen Mitglieder  

- die Tagesordnung 

- die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung 

5. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 

§ 18 Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Stimmrecht besitzen alle volljährigen Mitglieder und Ehrenmitglieder. Das Stimmrecht 
kann nur persönlich ausgeübt werden. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht,  
können an der Mitgliederversammlung als Gäste teilnehmen. 

2. Gewählt werden können alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet  
haben. 

§ 19 Vergütung der Tätigkeit von Organmitgliedern, Aufwendungsersatz, bezahlte 
Mitarbeit 

1. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist 
der geschäftsführende Vorstand ermächtigt, im Rahmen der wirtschaftlichen Verhält-
nisse und der Haushaltslage eine Geschäftsstellenleiterin/einen Geschäftsstellenleiter 
und/oder Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für die Verwaltung einzustellen. Im Weiteren ist nur 
der geschäftsführende Vorstand ermächtigt, zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwe-
cke Verträge mit Übungsleiterinnen/Übungsleitern abzuschließen. Das arbeitsrechtliche 
Direktionsrecht hat der/die Vorsitzende oder im Verhinderungsfall ein anderes Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstandes. 

2. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Vereins einen Auf-
wendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch 
die Tätigkeiten im Auftrag des Vereins entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten. 

3. Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter 
entgeltlich auf Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer 
pauschalen Aufwandsentschädigung ausgeübt werden. Für die Entscheidung über Ver-
tragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der geschäftsführende Vorstand zu-
ständig. Der geschäftsführende Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung 
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der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für 
den Verein gegen eine angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 

4. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, 
wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen wer-
den. 

§ 20  Kassenprüfung 

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfer, die nicht dem 
geschäftsführenden Vorstand oder Gesamtvorstand angehören dürfen. 

2. Die Amtszeit der Kassenprüferinnen/Kassenprüfer beträgt zwei Jahre, wobei eine Kas-
senprüferin/ein Kassenprüfer in geraden Jahren und eine Kassenprüferin/ein Kassen-
prüfer in ungeraden Jahren gewählt werden. Die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit 
ist zulässig.  

3. Die Kassenprüferinnen/Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der  
Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu  
prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüferinnen/ 
Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantra-
gen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung der Kassen-
wartin/des Kassenwartes und der übrigen Vorstandsmitglieder. 

§ 21 Datenschutz 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vor-
gaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse 
der Mitglieder im Verein verarbeitet. 

2. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern oder sonst für den Verein 
Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweili-
gen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Aus-
scheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

3. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand eine 
Datenschutzbeauftragte/einen Datenschutzbeauftragten. 

§ 22 Auflösung des Vereins und Anfallsberechtigung 

1. Die Auflösung des Vereins kann in einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitglieder-
versammlung mit der im § 16 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. So-
fern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die/der 1. Vorsitzende 
und die/der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatorinnen/Liquidato-
ren (Abwicklung der Vereinsauflösung).  

Die vorstehende Vorschrift gilt entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem  
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  
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2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an den Landessportbund Niedersachen e.V., die das Vermögen 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, sportliche Zwecke zu verwenden hat. 

§ 23 Inkrafttreten 

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins  
am 23.02.2024 beschlossen worden. 

 

Lingen, 23.02.2023 

 

die/der 1. Vorsitzende     die/der 2. Vorsitzende  

 

 

die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer  die Kassenwartin/der Kassenwart  

 

 


